
Anlage zum Antrag zur Angabe von nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeit, die vor 
dem Zeitpunkt der Antragstellung im Antragsjahr begonnen oder stattgefunden 
hat gemäß § 11 Absatz 2 GAP-InVeKoS-Verordnung  

Der Gemeinsame Antrag 2025, die Antragsflächen 2025 und diese Anlage sind unverzichtbare Be-
standteile des Antrags und müssen, soweit sie der Kreisverwaltung noch nicht vorliegen, zusammen 
mit dieser Anlage bis spätestens 15. Mai 2025 (siehe Merkblattmappe) vorgelegt werden. 

 

  Eingangsstempel 

Unternehmensnummer   

Antragsteller(in): Name, Vorname bei natürlichen 
Personen/Unternehmensbezeichnung bei Personen-
gesellschaften oder jur. Personen 

 Kreisverwaltung 

   

Eine Fläche gilt als hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt, wenn die landwirt-
schaftliche Tätigkeit ausgeübt werden kann, ohne durch die nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit stark 
eingeschränkt zu sein. 

Hiermit gebe(n) ich/wir die nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit auf den unten aufgeführten Flächen an. 

Soweit noch nicht erfolgt, lege ich mit dieser Anlage auch Nachweise zur Art und Dauer der nicht-
landwirtschaftlichen Tätigkeit bei. 

Flurstücknummer  Betroffener 
Flächenum-
fang 

Beginn  
der nicht-
landwir. 
Tätigkeit 

Ende  
der nicht-
landwir. 
Tätigkeit 

Art der nichtlandwirt-
schaftlichen Tätigkeit 
mit ggf. Nachweisen 

4711-000-00001/001 1,5543 ha 10.05.2025 20.05.2025 Festival 

     

     

     

     

     

 

Hinweis: Ausgenommen von der Pflicht zur Angabe ist die Nutzung der Fläche außerhalb der Vegetationsperiode 
zur Lagerung von Holz (nur auf Dauergrünland) oder als Wintersportfläche (alle landwirtschaftlichen Flächen). 
Außerdem sind Lagerungen von Erzeugnissen/Betriebsmitteln sowie Lagerung von Schnittgut von Gehölzpflege 
an angrenzenden Gewässern nicht länger als an 90 aufeinanderfolgenden Tagen von der Pflicht zur Angabe 
ausgenommen 

Hinweis: Bei Zerstörung oder wesentlicher Beeinträchtigung der Kulturpflanze/Grasnarbe und bei nichtlandwirt-
schaftlicher Tätigkeit, die innerhalb der Vegetationsperiode länger als 14 aufeinanderfolgende Tage andauert o-
der insgesamt an mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr durchgeführt wird, ist die landwirtschaftliche Tätigkeit stark 
eingeschränkt. 

Ich versichere/Wir versichern, dass ich/wir alle Angaben in dieser Anlage und den sonst beigefügten 
Unterlagen vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe(n). 
Ich bin/Wir sind bereit, erforderlichenfalls weitere Unterlagen vorzulegen.  
 

 
 

   

Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers/ der An-
tragsteller(in) 

(im Falle einer Gesellschaft von allen 
Mitgliedern/Gesellschaftern oder des/der 
bevollmächtigten Vertreters/Vertreterin) 

 


